
20 2 | 2022  Immobilien & Finanzierung

66

FACETTEN DER NACHHALTIGKEIT

KLIMASCHUTZ ALS ERTRAGSCHANCE  
IM BAUFINANZIERUNGSGESCHÄFT

Viele Entscheider bei Banken sind verzwei-
felt: „Werden wir künftig bei der Fülle der 
Regeln und administrativen Auflagen über-
haupt noch Baufinanzierungen verkaufen 
können?“ Denn auf nationaler und europä-
ischer Ebene existiert bereits eine Vielzahl 
von Regelungen zur Erhöhung der Energie-
effizienz von Gebäuden – diese erreichen 
aktuell auch die Finanzwirtschaft und spie-
len bei der Vergabe von Baufinanzierungen 
eine zunehmend wichtige Rolle: ESG-Krite-
rien (Environment, Social, Governance), 
EU-Taxonomie, EU-Offenlegungsverord-
nung (Sustainable Finance Disclosure Re-
gulation, SFDR), Bilanz-Richtlinie (Corpo-
rate-Social-Responsibility-Richtlinie, CSR), 
EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD), na-
tionales Klimaschutzgesetz (KSG) und Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG), um nur einige 
zu nennen. 

Wir dagegen blicken optimistisch auf die 
neuen Klimaschutzregeln und glauben, dass 
diese gerade im strategisch so wichtigen 
Baufinanzierungsgeschäft eine attraktive 
Chance bieten. Banken, Sparkassen, Versi-
cherungen sowie Bausparkassen (nachfol-
gend nur noch Banken genannt), die sich 
frühzeitig aktiv mit Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz auseinandersetzen und sich in 
diesem bei Kunden beispiellos positiv be-
setzten Themenfeld aktiv vertrieblich positi-
onieren, werden gewinnen. Sie erschließen 

sich das Potenzial, ihr Finanzierungsvolumen 
signifikant zu steigern, ihre Akquisitions-
kosten zu senken, ihre Kompetenzwahrneh-
mung bei neuen Kundengruppen auszu-
bauen und ihren Markenwert zu erhöhen.

Das Pariser Klimaziel beschränkt die men-
schengemachte globale Erwärmung auf 
maximal 1,5 Grad Celsius (gegenüber vor-
industriellen Werten).1) Um diesem Abkom-
men gerecht zu werden, wurden Gesetze 
und Verordnungen auf europäischer und 
nationaler Ebene verabschiedet. Auf euro-
päischer Ebene erfolgte dies mit dem Euro-
pean Green Deal. Deutschland hat sich mit 
dem Klimaschutzgesetz 2021 sowie dem 
Klimaschutzplan 2050 verpflichtet, dem 
nachzukommen. 

Gebäudesektor hinkt beim  
Klimaschutz hinterher

Im Klimaschutzgesetz steht, dass Treib-
hausgasemissionen bis 2030 auf mindes-
tens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 
1990 reduziert werden sollen. Bis zum Jahr 
2045 sind schließlich die Treibhausgas-
emissionen so weit zu mindern, dass Treib-
hausgasneutralität erreicht wird.2) Durch 
diese Verschärfung ist das Ziel der Kli-
maneutralität somit nun fünf Jahre früher 
zu erreichen (siehe Abbildung 1). 

Aufgrund des durch Covid-19 hervorgeru-
fenen Lockdowns erreichte Deutschland 
seine Klimaziele 2020 – bis auf den Gebäu-
desektor3), der für rund 30 Prozent der 
Treibhausgasemissionen4) verantwortlich 
ist. Durch die Verschärfung der Klima-
schutzziele werden erhebliche zusätzliche 
Investitionen in den Gebäudebestand not-
wendig. Daher sollte bei jeder Baufinanzie-
rung – egal ob es sich um ein Neugeschäft 
oder eine Prolongation handelt – geprüft 
werden, wie eine konsequente Verbesse-
rung der Energieeffizienz im Gebäudebe-
stand sichergestellt werden kann. 

EU-Taxonomie: das Herzstück  
der Regulierung

Das Herzstück der Regulierung ist die EU-
Taxonomie. Laut dieser gelten beispielsweise 
beim Neubau strenge Auflagen hinsichtlich 
des Primärenergiebedarfs – dieser muss un-
terhalb von 10 Prozent des Niedrigstener-
giegebäudes (nearly zero energy building, 
NZEB) liegen.5) Bei der Sanierung bestehen-
der Wohngebäude muss mindestens der Pri-
märenergiebedarf um 30 Prozent reduziert 
werden.6) Daneben sind noch die Do-no-sig-
nificant-harm-Kriterien zu beachten, das 
heißt, dass ein Neubau oder eine Sanierung 
zu keiner erheblichen Beeinträchtigung ei-
nes oder mehrerer Umweltziele führt.7) 

Die aktuellen nationalen Mindestanforde-
rungen an Neubau und Bestand werden im 
Gebäudeenergiegesetz beschrieben. Es ist 
daher ratsam, sich nicht mehr auf diesen 
Standard zu verlassen; schnell könnte 
 dieser nicht mehr dem aktuellen Niveau 
von Anlagentechnik und Wärmedämmung 
gerecht werden. Dies zeigt auch die am 
15. Dezember 2021 veröffentlichte EPBD. 
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Die Richtlinie fordert, dass alle neuen Ge-
bäude ab 2030 emissionsfrei sein müssen 
und dass Wohngebäude so renoviert wer-
den, dass sie bis 2030 mindestens die Ein-
stufung F (2033 mindestens E) erreichen. 
Neben Vorgenanntem wurde unter ande-
rem auch die EBA Leitlinie für Kreditver-
gabe und Überwachung veröffentlicht. 

In dieser werden Banken aufgefordert, ne-
ben den regulatorischen Anforderungen an 

ihre Kreditrisikokultur auch sicherzustellen, 
dass bei der Vergabe von Darlehen die Aus-
wirkungen auf die Nachhaltigkeit und auf 
damit verbundene Faktoren in Bezug auf 
die ESG-Kriterien und die potenziellen Aus-
wirkungen der Umweltfaktoren und des 
Klimawandels berücksichtigt werden. Was 
das alles für die private Immobilienfinan-
zierung bedeutet, muss noch auf nationa-
ler Ebene geklärt werden.

Klimaschutz gehört jetzt auf  
die Vorstandsagenda

Aktuell sind Banken und Finanzdienstleis-
ter von diesen vielfältigen Klimaschutzre-
geln im privaten Immobilienbereich kaum 
betroffen. Lediglich die Emittenten grüner 
Pfandbriefe haben bei ihren Vergabekriteri-
en Mindeststandards hinsichtlich der Ener-
gieeffizienz der von ihnen finanzierten Im-
mobilien zu beachten.8) Es ist aber davon 
auszugehen, dass die neue Bundesregie-
rung die Finanzindustrie deutlich mehr in 
die Pflicht nehmen wird, einen signifikan-
ten Beitrag zur Erreichung der Pariser Kli-
maziele im Gebäudesektor zu leisten.9) 

Ein naheliegender erster Schritt der Regu-
lierung könnte bereits in den nächsten drei 

bis fünf Jahren sein, die Vergabe einer Bau-
finanzierung an die Erfüllung konkreter Kli-
maschutzregeln zu knüpfen – zum Beispiel 
durch die Erfüllung der technischen Vor-
aussetzungen gemäß EU-Taxonomie. In 
diesen Fällen wären Banken gefordert, 
nicht nur den energetischen Zustand der 
zu finan zierenden Gebäude zu beurteilen, 
sondern ihren Kunden zur Ermöglichung 
der eigenen vier Wände verbindliche Sanie-
rungsfahrpläne aufzuzeigen – sonst ist das 

Finanzierungsgeschäft möglicherweise in 
Gefahr.

Die Bank auf künftige höhere Klimaschutz-
erwartungen vorzubereiten, ist aktuell eine 
der wichtigsten strategischen Weichenstel-
lungen für Bankvorstände und gleichzeitig 
eine der größten Zukunftschancen. Denn 
die Erwartungen der Kunden verändern 
sich rasant. Eine neue Generation ist heran-
gewachsen, für die Klimaschutz und Klima-
bewusstsein eine Herzensangelegenheit ist 
und die auch von ihren Banken nicht nur 
Lippenbekenntnisse, sondern eine aktive 
und tatkräftige Positionierung in diesem 
Themenfeld erwartet. 

Ein klares Wachstumssegment

Die gute Nachricht ist: Der Aufbau von Ex-
pertise und aktive Kundenansprache muss 
keine Investition in die Zukunft sein – denn 
sie rechnet sich bereits heute! Konkret be-
deutet dies, dass bereits in sehr naher Zu-
kunft Banken bei jeder Immobilienfinanzie-
rung den Fokus zusätzlich auf energetische 
Aspekte legen werden – in der Tat ist dies 
teilweise bei führenden Banken bereits 
heute Bestandteil der Bau finan zie rungs be-
ratung,10) etwa der Energieausweis als Teil 

der einzureichenden Mindestunterlagen.11) 
Sollte der Energieausweis nicht vorhanden 
sein, so gibt es Lösungen für Banken, die-
sen smart zu beschaffen.

Aufgrund der Verfehlung der Klimaziele im 
Gebäudesektor empfiehlt die EU-Kommis-
sion in der „renovation wave“ eine Ver-
dopplung (rudimentär wird auch schon 
von einer Verdrei- beziehungsweise Ver-
vierfachung gesprochen) der Sanierungs-

rate.12) Hier entsteht ein neues Wachs-
tumssegment für Immobilienfinanzierer, 
die ihre Kunden bei der energetischen Sa-
nierung kompetent begleiten können. 

Höhere Finanzierungsbeträge  
im Neugeschäft

Mit dem Energieausweis sind Banken in 
der Lage, für diese Immobilien den energe-
tischen Zustand eines Gebäudes zu bewer-
ten und zu entscheiden, ob sie überhaupt 
eine Immobilie mit einem schlechten ener-
getischen Zustand zukünftig noch finan-
zieren möchten. Die Betonung liegt hier 
auf zukünftig, denn heute spielt die Ener-
gieeffizienz in der Ankaufspolitik einer 
Bank noch keine Rolle.

Aber wenn es Banken gelingt, im Bera-
tungsgespräch die energetische Sanierung 
qualifiziert zu behandeln, dann können sie 
die dafür notwendigen Kosten in ihr Finan-
zierungsangebot aufnehmen und damit 
den durchschnittlichen Finanzierungsbe-
trag im Neugeschäft erhöhen (siehe Abbil-
dung 2). 

Unterstützt werden kann der Beratungs- 
und Prolongationsprozess einer Bank 

Quelle: Eigene Darstellung der Autoren nach Dena Gebäudereport 2021, EU Green Deal, Klimaschutzgesetz, Umweltatlas „Bauen, Wohnen, Haushalte“, EU Renovation Wave

Abbildung 1: Übersicht Klimastatus und Klimaziele in der EU und national

Beschlossene Klimaziele Status  Energieverbrauch Status und Ziele CO2-Emissionen Status und Ziele Sanierungen

EU –  Bis 2050: Klimaneutral
– Bis 2030:  

–  Treibhaugase um 40 Prozent 
senken 

–  Energieverbrauch um  
26  Prozent senken

–  Anteil erneuerbare Energie  
auf 32 Prozent steigern

–  Gebäude machen 40 Prozent des 
gesamten Energie verbrauchs aus

–  Gebäude machen 36 Prozent der 
gesamten CO2-Emissionen aus

–  Sanierungsquote aktuell bei  
circa 1 Prozent pro Jahr

–  Verdopplung auf  
2 bis 2,5 Prozent notwendig

Deutsch-
land

– Bis 2045: Klimaneutral
–  Bis 2030: Treibhausgase um  

65 Prozent senken
–  Bis 2020: Treibhausgase um  

20 Prozent senken

–  Gebäude machen 35 Prozent des 
gesamten Endenergieverbrauchs 
aus 

–  Verbrauch aller Gebäude per 2020 
insgesamt 865 TWh, davon  
66 Prozent Wohngebäude

–  Gebäude machen 30 Prozent der 
gesamten CO2-Emissionen aus

–  Bis 2030 sind CO2-Emissionen auf 
67 Millionen Tonnen (äquivalent) 
zu senken

–  Bis 2020 waren CO2-Emissionen 
auf 118 Millionen Tonnen (äquiva-
lent) zu senken, tatsächlich wur-
den nur 120 Millionen Tonnen 
erreicht

 
 
Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
Helmut Richardi Verlag GmbH



22 2 | 2022  Immobilien & Finanzierung

68

durch Softwarelösungen, die zum Beispiel 
konkrete Empfehlungen liefert für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen, auf Basis 
des ermittelten energetischen Zustandes 
von Immobilien und unter Berücksichti-
gung regionaler Bau- und Energiekosten. 

Das Ergebnis ist eine visualisierte Wirt-
schaftlichkeitsrechnung mit individuellem 
Immobiliensanierungsvorschlag für Kun-
den. So kann der Darlehenszins sogar in 
Abhängigkeit von der erreichbaren Ener-
gieeffizienzklasse vergeben werden. Damit 
werden Baufinanzierungsberater in die 
Lage versetzt, qualifizierte Gespräche über 
energetische Sanierungen zu führen und 
konkrete, differenzierte Finanzierungsan-
gebote zu erstellen.

Wissen, was im Bestand  
schlummert

Mit der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) wurde die energetische Ge-
bäudeförderung neu aufgesetzt.13) Aber 
nicht nur der Bund ist aufgefordert, ver-
pflichtende Anreize für Investitionen in die 
Energieeffizienz von Gebäuden zu schaf-
fen. Die Finanzindustrie ist ebenfalls ge-
fordert, bei der Nachhaltigkeit eine feder-
führende Rolle einzunehmen und einen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele bei-
zusteuern. 

In diesem Zusammenhang werden Banken 
künftig nachhaltigkeitsbezogene Informa-
tionen der von ihnen finanzierten Immobi-
lien regelmäßig offenlegen müssen.14) Die-

se Anforderung betrifft nicht lediglich das 
Neugeschäft, sondern auch den Bestand. 
Den wenigsten Banken liegen allerdings 
solche Informationen in aktueller Form vor 
– Bankmanager fürchten enormen Auf-
wand und negative Kundenreaktionen bei 
der Beschaffung der notwendigen Anga-
ben. 

Dabei ist das Wissen um den energetischen 
Zustand der finanzierten Objekte vor allem 
eine vertriebliche Chance – und viel Geld 
wert. Denn es ermöglicht die gezielte An-
sprache der Bestandskunden auf energeti-
sche Sanierung. 

Erfahrungen aus ersten Pilotprojekten mit 
Banken zeigen, dass circa drei Viertel aller 
Immobilien in typischen Finanzierungs-
portfolios von Banken energetisch ineffi-
zient sind. Der Großteil der finanzierten 
Wohngebäude im Bankbestand bewegt 
sich in den Energieeffizienzklassen C bis H, 
also in den wenig effizienten Bereichen 
(siehe Abbildung 3). 

In einem typischen Baufinanzierungsport-
folio beläuft sich das energetisch sinnvolle 
und gleichzeitig mit freien Beleihungswer-
ten unterlegte Sanierungs- und damit auch 
Finanzierungspotenzial auf 30 bis 35 Millio-

– Die Bank informiert 
ihre Kunden regelmäßig 
über Klimaschutz und 
Energieeffizienz rund 
um Immobilien.

Nutzen: Aufbau Präsenz,
Relevanz, Kompetenz-
vermutung; positive
Aufladung der Marke

Kompetenzaufbau

– Kunden der Bank werden
eingeladen, mit dem
intelligenten Sanierungs-
rechner und der Energie-
effizienz-Landkarte der
Bank ihr individuelles
Klimaschutzpotenzial zu
ermitteln.

Nutzen: Konkretisierung des
Kundebedarfs und Bindung
des Kunden in der frühen
Kaufphase

Recherche

– Interessierte Kunden
erhalten ein individuelles
Finanzierungsangebot für
ihre energetische
Sanierung. Diese 
berücksichtigt bereits die
Gegebenheiten des 
Gebäudes und den
Finanzierungsspielraum.

Nutzen: Sehr günstige
Lead-Generierung und
weitgehende Differenzierung
von der Konkurrenz

Angebot

– Im Beratungsgespräch
geht der Bankberater
kompetent auf die
energetische Sanierung
ein und baut diese in das
individuelle Finanzierungs-
angebot ein.

Nutzen: Erhöhung des
Finanzierungsvolumens und
weitere Differenzierung vom 
Wettbewerb

Beratung

– Die Bank unterstützt auch
im Kaufprozess bei der 
Erstellung des Energie-
ausweises und bei der
Erstellung eines Sanierungs-
plans.

Nutzen: Kundenbindung und
Optimierung des finanzierten
Immobilienbestands und der
Datenbasis

Abschluss

Abbildung 2: Aufwertung der Baufinanzierungs-Kundenreise durch Klimaschutzexpertise in Banken und Sparkassen

Quelle: Investors Marketing AG
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Bei 3 von 4 Gebäuden im typischen Bankportfolio besteht 
energetischer Sanierungsbedarf, in 80 Prozent der Fälle kann 
der Eigentümer allein über die Sanierung entscheiden.

Abbildung 3: Verteilung des Gebäudebestands im typischen Bankportfolio  
nach Energieeffizienzklassen (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung der Autoren nach internem Datenbestand, repräsentative Stichprobe von Echtdaten  
mit Datengrundlage von rund 9 350 Objekten
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nen Euro pro 1 000 finanzierter Immobilien 
(siehe Exkurs). Hierbei handelt es sich um 
Potenzial, das die Bank praktisch ohne Kon-
kurrenz bearbeiten kann. Und bei dem ak-
tuellen niedrigen Zinsniveau rechnet sich in 
vielen Fällen die kreditfinanzierte Sanierung 
für den Kunden durch eingesparte Energie-
kosten sowie eine Wertsteigerung der Im-
mobilie. Zudem ist die Kundenansprache 
auch ohne explizit erteiltem Opt-In mög-
lich.

EEK-Screening schafft Transparenz

Um die Nutzung dieser Vertriebschance zu 
ermöglichen, wurde ein Energieeffizienz-
klassen-Screening (EEK-Screening) entwi-
ckelt, die Finanzinstitute in ihrem Streben 
nach ESG-Konformität unterstützen kön-
nen. Mit dem EEK-Screening ist es möglich, 
die Energieeffizienzklasse eines gesamten 
Port folios im Vergleichsverfahren zu ermit-
teln. 

Darüber hinaus werden die CO2-Emission 
sowie die beiden Energiekennwerte „End-
energiebedarf“ und „Primärenergiebedarf“ 
je Objekt ermittelt. Banken können somit 
ihren energetischen Zustand der finanzier-
ten Objekte im Bestandsportfolio feststel-
len, ohne dass sie ihre Kunden befragen 
müssen oder eine Transaktion, also ein Ver-
kauf/Kauf einer Immobilie, stattgefunden 
haben muss. 

Als Datengrundlage für das EEK-Screening 
von Sprengnetter dient zum Beispiel eine 
der größten Immobiliendatenbanken in 
Deutschland, unter anderem mit annähernd 
4,9 Millionen Energieeffizienzdaten über 
alle Objektarten. Das EEK-Screening hat  
in ersten Pilotprojekten bei der Objektart 
Einfamilienhaus eine hohe Treffgenauigkeit 
bei der Vorhersage der EEK erreicht.

Empfehlenswert sind ein Bestandsscree-
ning und eine anschließende Nutzung der 
Ergebnisse in einer langfristig angelegten, 
konsequent durchgeführten vertrieblichen 
Kampagne, bei der Kunden über alle ver-
fügbaren Kanäle systematisch auf Klima-
schutz und energetische Sanierung ange-
sprochen werden. 

Aktive Kundenansprache bereits  
heute möglich und sinnvoll

Dieser Ansatz generiert Baufinanzierungs-
Leads aus dem Bestand zu einem Bruchteil 
der üblichen, oftmals signifikant dreistelli-
gen Kosten, positioniert die Bank als Exper-
te im Immobiliengeschäft und lädt die 
Marke positiv mit Botschaften rund um 

Exkurs: Erhebliche Finanzierungspotenziale  
durch energetische Sanierung
Potenziale bestehen vor allem bei den 
 typischen Ein- und Zweifamilienhäusern, 
die älter als Baujahr 2002 (die erste Ener-
gieeinsparverordnung trat 2002 in Kraft) 
sind, dabei nicht wesentlich energetisch 
modernisiert mit ineffizienten, teilweise 
austauschpflichtigen Heizungs anlagen und 
ausschließlich fossile Energieträger oder 
Strom aus nicht erneuerbaren Quellen 
zur Heizung und Warmwasserbereitung 
nutzen.

Älter als Baujahr 2002 ist  
der Regelfall

Erfahrungsgemäß entfallen circa 80 Pro-
zent des Neugeschäftes auf den Finan-
zierungszweck Kauf und Umschuldung 
und davon circa 60 Prozent auf Ein- und 
Zweifamilienhäuser. Diese sind in der 
Regel zu drei Vierteln älter als Baujahr 
2002, wobei etwa 10 Prozent in den ver-
gangenen Jahren bereits (teil-)energe-
tisch saniert wurden. 

Eigentumswohnungen werden in der 
vorliegenden Betrachtung nicht mitein-
bezogen, da nicht eine einzelne Woh-
nung energetisch saniert werden kann, 
sondern immer nur das gesamte Gebäu-
de und oftmals nur durch einen Be-
schluss der Eigentümergemeinschaft. In 
Zahlen übersetzt bedeutet dies, dass  
bei 1 000 Stück Immobilien und unter-
stellten 80 000 Euro Sanierungsdarlehen 
pro Immobile, 26 Millionen Euro zusätz-
liches Sanierungsvolumen vorhanden 
ist.

Bei Prolongationen ist das Volumen 
noch höher, da nicht verwendungs-
zweckspezifisch unterschieden werden 
muss. Prolongationen sind „abgehan-
genes“ Geschäft, die Immobilie ist be-
reits seit 10 bis 20 Jahren im Eigen- 
tum ihrer Kunden und dem Kunden ist 
in der Regel bewusst, dass er sanieren 
muss.

Quelle: Sprengnetter, Investors Marketing

den Klimawandel auf – ein hochrelevantes 
Thema, das die deutsche Bevölkerung laut 
der aktuellen Eurobarometer-Studie von 
April 2021 als das wichtigste Problem un-
serer Zeit ansieht.15) Als zusätzlicher Bonus 
lenkt die Bank damit ihre Wirtschaftsakti-
vität zur Reduzierung der CO2-Emission 
und macht einen Schritt in Richtung EU-
Taxonomie-Konformität.

Abschließend lässt sich somit festhalten: 
Klimaschutz ist das bestimmende Thema 
der Gegenwart und erreicht nun die 
Finanz industrie und wird sie nachhaltig 
verändern. Daraus erwachsen nicht nur Ri-
siken, sondern vor allem Chancen – ergrei-
fen werden sie am Ende diejenigen Akteu-
re, die sich der Veränderung öffnen und 
bereit sind, auf die neuen Opportunitäten 
offen zuzugehen.

Fußnoten
 1) Vgl. Artikel 2 Absatz 1a Pariser Klimaschutzabkom-

men.
 2) Vgl. Klimaschutzgesetz 2021 „Generationenvertrag 

für das Klima“, abrufbar unter https://www.bun-
desregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/kli-
maschutzgesetz-2021-1913672.

 3) Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/ak-
tuelles/klimaschutzziel-2020-erreicht-1876954.

 4) Vgl. Dena Gebäudereport 2021, abrufbar unter  
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikatio-
nen/PDFs/2021/dena- GEBAEUDEREPORT_2021_
Fokusthemen_zum_Klimaschutz_im_Gebaeudebe-
reich.pdf.

 5) Vgl. EU Taxonomy Compass, Construction and real 
estate activities, Construction of new Buildings 
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxono-
my/activities/activity_en.htm?reference=7.1.

 6) Vgl. EU Taxonomy Compass, Construction and real 
estate activities, Renovation of existing Buildings 
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxono-
my/activities/activity_en.htm?reference=7.2.

 7) Vgl. Artikel 9 und 10 der EU-Taxonomieverordnung.
 8) Vgl .  https://www.pfandbrief .de/site/dam/

jcr:562d530e-7349-4b6a-9a82-135c0e6cf393/ 
201908_vdp_mindeststandards_GPB.pdf.

 9) Vgl. Dena-Studie https://www.dena.de/fileadmin/
dena/Publikationen/PDFs/2021/dena-STUDIE_
Green___Sustainable_Finance_mit_Fokus_auf_
den_Immobilienbereich.pdf.

10) Vgl. ING DiBa AG.
11)  Vgl. ING DiBa AG, Commerzbank AG, Wüstenrot 

Bausparkasse AG.
12) Vgl. Bauindustrie „Bauindustrielles Sanieren braucht 

Marktentwicklung“, abrufbar unter https://www.
bauindustrie.de/media/bauindustrielles-sanieren-
braucht-marktentwicklung, sowie Deutsche Um-
welthilfe „ Großbaustelle Klimaschutz – Blaupause 
für das klimaneutrale Wohnen“ https://www.duh.
de/fileadmin/user_upload/download/Pressemittei-
lungen/Energieffizienz/210715_Blaupause_kli-
maneutrales_Wohnen_final.pdf.

13) Vgl. BMWi „Neue Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG)“ https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Schlaglichter-der-Wirtschafts politik/2021/ 
09/14-neue-bundesforderung-fur-effiziente-ge-
baude.html.

14) Vgl. Offenlegungsverordnung 2019/2088, abrufbar 
unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=DE.

15) Vgl. https://www.europarl.europa.eu/at-your-ser-
vice/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-
europe-2021/de-key-findings.pdf.
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